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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kraftfahrzeugtür-
verschluss, mit einem Gesperre, ferner mit wenigstens
einem Betätigungshebel zum Auslösen des Gesperres,
und mit einem den Betätigungshebel bei vorgegebenen
Fahrzeugbeschleunigungen blockierenden Sperrhebel,
welcher solchermaßen ein unbeabsichtigtes Öffnen des
Gesperres verhindert.
[0002] Ein Kraftfahrzeugtürverschluss der eingangs
beschriebenen Gestaltung wird im Rahmen der DE 101
30 260 A1 beschrieben. Bei den Fahrzeugbeschleuni-
gungen handelt es sich zumeist um solche in Querrich-
tung des Kraftfahrzeuges (Y-Richtung), die hauptsäch-
lich bei einem Seitenaufprall auf den Kraftfahrzeugtür-
verschluss und natürlich die Karosserie im Ganzen ein-
wirken. Überschreiten diese Fahrzeugbeschleunigun-
gen einen bestimmten vorgegebenen Schwellwert, so
sorgt der Sperrhebel dafür, dass der wenigstens eine
Betätigungshebel blockiert wird. Das Gesperre kann
folglich nicht (mehr) ausgelöst werden.
[0003] Fällt die Fahrzeugbeschleunigung (in Querrich-
tung) unter den Schwellwert, so geht der Sperrhebel in
der Regel in seine nicht ausgelöste Ursprungsposition
zurück, so dass das Gesperre (wieder) geöffnet werden
kann. Dadurch wird im Einzelnen erreicht, dass während
des Unfallgeschehens der Kraftfahrzeugtürverschluss
und mithin die zugehörige Kraftfahrzeugtür nicht unbe-
absichtigt geöffnet wird. Davor und danach soll natürlich
eine Beeinträchtigung der Türöffnung nicht gegeben
sein. Das heißt, der Sperrhebel nimmt nur während der
auftretenden Fahrzeugbeschleunigungen über dem
Schwellwert seine ausgelöste Position ein, die zur Blok-
kade des Betätigungshebels korrespondiert.
[0004] Die bekannte Lehre hat sich bewährt. Aller-
dings sind Verbesserungen während des normalen Be-
triebes dergestalt möglich, dass der Sperrhebel die Funk-
tionsweise des Betätigungshebels unter allen Umstän-
den nicht beeinträchtigt. Hier setzt die Erfindung ein.
[0005] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, einen Kraftfahrzeugtürverschluss der eingangs
beschriebenen Gestaltung so weiterzuentwickeln, dass
der Sperrhebel nicht nur seine Blockierfunktion für den
Betätigungshebel einwandfrei übernimmt, sondern zu-
sätzlich Funktionsbeeinträchtigungen des Betätigungs-
hebels im Normalbetrieb zuverlässig ausgeschlossen
werden können.
[0006] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßer Kraftfahrzeugtürver-
schluss dadurch gekennzeichnet, dass der ausgelöste
Sperrhebel bei beaufschlagtem Betätigungshebel an ei-
ner Führungsfläche mit Endanschlag entlanggleitet, so
dass der Betätigungshebel nur nach Überstreichen eines
einstellbaren Betätigungsweges blockiert wird.
[0007] Vorzugsweise verfügt der Sperrhebel über ei-
nen Ausleger, welcher in seiner nicht ausgelösten Posi-
tion an der Führungsfläche entlanggleitet. Darüber hin-
aus mag der Sperrhebel eine Anschlagfläche besitzen,

welche in seiner ausgelösten Position an der Führungs-
fläche geführt wird bzw. ebenfalls entlanggleitet. Das
heißt, im Normalfall und bei nicht ausgelöstem Sperrhe-
bel sorgt der Ausleger dafür, dass der in der Regel auf
dem Betätigungshebel gelagerte Sperrhebel diese Nor-
malposition durchgängig beibehält. Indifferente Lagen
oder Betriebszustände des Sperrhebels können also zu-
verlässig ausgeschlossen werden.
[0008] Treten jedoch vorgegebene Fahrzeugbe-
schleunigungen in der betreffenden Richtung, zumeist
der Fahrzeugquerrichtung, auf, so wird der Sperrhebel
bei Überschreiten eines bestimmten Schwellwertes die-
ser Fahrzeugbeschleunigungen in seine ausgelöste Po-
sition überführt. Das hat zur Folge, dass sich der Ausle-
ger von der Führungsfläche entfernt und vielmehr die
Anschlagfläche des Sperrhebels an dieser Führungsflä-
che entlanggleitet. In beiden Fällen, das heißt bei aus-
gelöstem und nicht ausgelöstem Sperrhebel, lässt sich
folglich der Betätigungshebel und mit ihm der darauf ge-
lagerte Sperrhebel einwandfrei bewegen, wobei der
Sperrhebel durchgängig positioniert ist. Das sieht in nicht
ausgelöster Position des Sperrhebels im Detail so aus,
dass der Sperrhebel wenigstens mittels des Auslegers
und eines zusätzlichen Anschlages am Betätigungshe-
bel positioniert wird.
[0009] Berücksichtigt man nun noch ergänzend, dass
der Sperrhebel im Bereich seiner Lagerachse auf dem
Betätigungshebel über eine Feder verfügt, welche ihn in
Richtung auf den Anschlag am Betätigungshebel vor-
spannt, so wird deutlich, dass gleichsam eine Dreipunkt-
positionierung des Sperrhebels im Normalbetrieb gege-
ben ist. Denn hierfür sorgen die Lagerachse des Sperr-
hebels auf dem Betätigungshebel, der Anschlag am Be-
tätigungshebel, an welchem der Sperrhebel federunter-
stützt anliegt und schließlich der Ausleger am Sperrhe-
bel, welcher bei Bewegungen des Betätigungshebels
und folglich des mitgenommenen Sperrhebels an der zu-
meist gehäusefesten Führungsfläche entlanggleitet. Der
Sperrhebel vermag also nicht in irgendeine Zwischenpo-
sition oder einen indifferenten Betriebszustand im Nor-
malbetrieb überzugehen.
[0010] Wird jedoch der Schwellwert der den Sperrhe-
bel auslösenden Fahrzeugbeschleunigung überschrit-
ten, so wird die zuvor beschriebene Dreipunktpositionie-
rung aufgegeben. Dann gleitet der Sperrhebel mit seiner
Anschlagfläche an der Führungsfläche entlang. Auch da-
durch wird eine einwandfreie Positionierung erreicht. Da-
zu müssen die mit den Fahrzeugbeschleunigungen ver-
bundenen Kräfte jedoch zunächst die Kraft der Feder am
Sperrhebel überwinden. Die Auslegung ist dabei so ge-
troffen, dass dies nur bei einem (Seiten-)Aufprall der Fall
ist. Fällt die entsprechende Fahrzeugbeschleunigung
weg oder unterschreitet den durch die Kraft der Feder
vorgegebenen Schwellwert, so kehrt der Sperrhebel in
seine Normalposition zurück.
[0011] Die Führungsfläche mit Endanschlag ist - wie
bereits ausgeführt - in der Regel gehäusefest ausgebildet
und mag an ein ohnehin vorhandenes Kraftfahrzeugtür-
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verschlussgehäuse oder einen Teil desselben ange-
schlossen sein. Dabei hat sich insbesondere eine ange-
formte Ausgestaltung bewährt. Weil sowohl der Betäti-
gungshebel als auch der Sperrhebel regelmäßig als
Flachhebel ausgeführt sind und in unmittelbar überein-
ander angeordneten Ebenen liegen, findet sich die Füh-
rungsfläche oberhalb des Betätigungshebels und ist als
Bogenfläche ausgebildet. Es versteht sich, dass die be-
treffende Bogenfläche ebenengleich mit der durch den
Sperrhebel aufgespannten Ebene ausgebildet ist.
[0012] Um sowohl die Einnahme der Blockadeposition
als auch deren Verlassen seitens des Sperrhebels mög-
lichst einfach und kollisionsfrei sowie ohne die Gefahr
von Fehlfunktionen darstellen zu können, weist der An-
schlag in Verbindung mit der Führungsfläche eine Drei-
eckaufnahme für einen korrespondierend geformten
Blockierzahn am Sperrhebel auf. Diese Dreieckaufnah-
me wird von dem Blockierzahn bei beaufschlagtem Be-
tätigungshebel erst nach Überstreichen des einstellba-
ren Betätigungsweges erreicht. Ihre Gestalt ermöglicht
es, dass der Blockierzahn problemlos in die Dreieckauf-
nahme - geführt entlang der Führungsfläche - eingreifen
kann und bei Wegfall der Fahrzeugbeschleunigung bzw.
Unterschreiten des Schwellwertes federunterstützt ein-
wandfrei aus dieser Dreieckaufnahme ausschwenkt.
[0013] Der Sperrhebel ist - wie bereits dargestellt - auf
dem Betätigungshebel gelagert, wobei die von beiden
Hebeln aufgespannten Ebenen im Wesentlichen parallel
zueinander angeordnet sind. Darüber hinaus findet eine
vollständige Überdeckung statt. Das heißt, der Sperrhe-
bel liegt in vertikaler Projektion sowohl in seiner nicht
ausgelösten als auch seiner ausgelösten Stellung voll-
ständig auf dem Betätigungshebel. Das ist jedoch nicht
zwingend.
[0014] Im Ergebnis wird ein Kraftfahrzeugtürver-
schluss zur Verfügung gestellt, welcher sich durch eine
definierte Stellung des Sperrhebels insbesondere im
Normalbetrieb auszeichnet.
[0015] Der Sperrhebel kann also nicht in irgendwelche
Zwischenpositionen überführt werden, die seine an-
schließende Funktion bei einem eventuellen Seitenauf-
prall beeinträchtigen könnten. Die Funktionssicherheit ist
also gegenüber vorbekannten Ausführungsformen deut-
lich gesteigert.
[0016] Gleichzeitig findet ein problemloser Wechsel
von der nicht ausgelösten zur ausgelösten Position und
zurück statt. Denn der Sperrhebel verzichtet auf rastende
Verbindungen etc. sondern setzt vielmehr einen in eine
Dreieckaufnahme im Bereich des Anschlages eingrei-
fenden Blockierzahn ein. Hierin sind die wesentlichen
Vorteile zu sehen.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert. Die einzige Figur (Figur 1) zeigt
einen erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugtürverschluss,
reduziert auf die wesentlichen Bauteile.
[0018] In der einzigen Figur erkennt man von dem
Kraftfahrzeugtürverschluss ein Gesperre 1, 2, welches

wie üblich aus einer Drehfalle 1 und einer Sperrklinke 2
zusammengesetzt ist. Auf das Gesperre arbeitet ein Be-
tätigungshebel 3, der im Rahmen des Beispiels und nicht
einschränkend als Außenbetätigungshebel 3 ausgeführt
ist. Der Betätigungshebel 3 ist mit einer Handhabe 3’
verbunden, die ihn beaufschlagt, so dass in entriegeltem
Zustand des Kraftfahrzeugtürverschlusses das Gesper-
re 1, 2 geöffnet werden kann. Zwischen dem Betäti-
gungshebel 3 und dem Gesperre 1, 2 mag ein Auslöse-
hebel 4 zwischengeschaltet sein, was jedoch nicht zwin-
gend ist.
[0019] Um nun unbeabsichtigte Öffnungen des Kraft-
fahrzeugtürverschlusses und folglich des Gesperres 1,
2 bei beispielsweise einem Seitenaufprall zu verhindern,
verfügt der Kraftfahrzeugtürverschluss ergänzend über
einen Sperrhebel 5. Man erkennt, dass der Sperrhebel
5 auf dem Betätigungshebel 3 gelagert ist, wozu eine
Achse 6 dient. Grundsätzlich kann der Sperrhebel 5 aber
auch unabhängig von dem Betätigungshebel 3 ausge-
führt sein, solange nur sichergestellt wird, dass der
Sperrhebel 5 bei vorgegebenen Fahrzeugbeschleuni-
gungen F dafür sorgt, dass der Betätigungshebel 3 blok-
kiert wird.
[0020] Das heißt, zwischen dem Sperrhebel 5 und dem
Betätigungshebel 3 könnte grundsätzlich auch ein Ge-
triebe oder ein vergleichbares Verbindungselement zwi-
schengeschaltet sein, welches die beschriebene Funk-
tionalität gewährleistet. Aus Kostengründen und um Bau-
raum zu sparen, ist der Sperrhebel 5 jedoch auf dem
Betätigungshebel 3 gelagert, und zwar in einer im Ver-
gleich zu der vom Betätigungshebel 3 aufgespannten
Ebene parallel hierzu. Dabei kommt es im Rahmen der
Darstellung zu einer vollständigen Überdeckung. Das
heißt, in vertikaler Position bzw. Aufsicht bewegt sich die
Fläche des Sperrhebels 5 bei seinen sämtlichen Funkti-
onsstellungen immer innerhalb der Fläche des Betäti-
gungshebels 3.
[0021] Kommt es infolge beispielsweise eines Seiten-
aufpralls eines zugehörigen Kraftfahrzeuges zu Fahr-
zeugbeschleunigungen F in Y-Richtung, die durch einen
Pfeil angedeutet sind, so verhindert der beschriebene
Sperrhebel 5, dass der Betätigungshebel 3 so weit ver-
schwenkt wird, dass das Gesperre 1, 2 geöffnet wird.
Das erreicht die Erfindung im Detail in der Weise, dass
der beim Überschreiten eines bestimmten Schwellwer-
tes für die Fahrzeugbeschleunigung F ausgelöste Sperr-
hebel 5 bei beaufschlagtem Betätigungshebel 3 an einer
Führungsfläche 7 mit Endanschlag 8 entlanggleitet. Auf
diese Weise wird der Betätigungshebel 3 nur nach Über-
streichen eines einstellbaren Betätigungsweges S blok-
kiert. Das ist in der einzigen Figur strichpunktiert darge-
stellt.
[0022] Der Sperrhebel 5 kann gegenüber dem Betäti-
gungshebel 3 zwei grundsätzliche Positionen einneh-
men. Durchgezogen dargestellt ist seine Normalstellung,
die dazu korrespondiert, dass ein Seitenaufprall nicht
stattfindet. Das heißt, die durch einen Pfeil angedeuteten
Fahrzeugbeschleunigungen F in Fahrzeugquer- bzw. Y-
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Richtung überschreiten den vorgegebenen Schwellwert
nicht. Dieser Schwellwert hängt von der Kraft bzw. Kon-
stante einer Feder 9 ab, die den Sperrhebel 5 in Richtung
auf einen Anschlag 10 im Gegenuhrzeigersinn beauf-
schlagt. Die Feder 9 ist als Spiralfeder ausgeführt und
umschließt die Achse 6, mit welcher der Sperrhebel 5
auf dem Betätigungshebel 3 gelagert ist.
[0023] Die angedeutete Fahrzeugbeschleunigung F
korrespondiert zu einer entgegengerichteten Trägheits-
kraft des Sperrhebels 5, die zu einer Verstellung des
Sperrhebels 5 führt, wenn die von der Feder 9 aufge-
brachte Gegenkraft überwunden wird. Dann bewegt sich
der Sperrhebel 9 von seiner durchgezogenen in seine
strichpunktiert angedeutete ausgelöste Stellung. Gleich-
zeitig schlägt der Sperrhebel 5 an die Führungsfläche 7
mit dem Endanschlag 8 an, und zwar mit seiner An-
schlagfläche 11. Zwischen diesen beiden Positionen
(durchgezogen und gestrichelt dargestellt) kann sich der
Sperrhebel 5 hin- und herbewegen.
[0024] Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tat-
sache, dass der Sperrhebel 5 in seiner durchgezogen
gezeichneten Normalposition eine Dreipunktfestlegung
erfährt. Diese Dreipunktfestlegung wird einerseits von
der Achse 6 und andererseits dem Anschlag 10 sowie
schließlich einem Ausleger 12 am Sperrhebel 5 realisiert.
Tatsächlich sorgt nämlich die Feder 9 dafür, dass der
Sperrhebel 5 an dem Anschlag 10 anliegt. Gleichzeitig
liegt der Ausleger 12 bei nicht ausgelöster Position des
Sperrhebels 5 an der Führungsfläche 7 an bzw. gleitet
an dieser entlang, wenn der Betätigungshebel 3 und mit-
hin der Sperrhebel 5 bewegt werden.
[0025] Die gezeigte Führungsfläche 7 mit dem Endan-
schlag 8 ist gehäusefest ausgebildet und an ein nicht
ausdrücklich dargestelltes Kraftfahrzeuggehäuse ange-
formt. Die Führungsfläche 7 findet sich oberhalb des Be-
tätigungshebels 3 und ist in etwa ebenengleich mit dem
ebenfalls oberhalb des Betätigungshebels 3 angeordne-
ten Sperrhebel 5 platziert. Bei der Führungsfläche 7 han-
delt es sich um eine Bogenfläche, damit der Betätigungs-
hebel 3 inklusive Sperrhebel 5 in dessen Normalposition
angedeutete Schwenkbewegungen um eine Achse 13
bei einer üblichen Betätigung vollführen kann (vgl. den
Doppelpfeil).
[0026] Der Anschlag bzw. Endanschlag 8 bildet in Ver-
bindung mit der Führungsfläche 7 eine Dreieckaufnahme
14 für einen korrespondierend geformten Blockierzahn
15 am Sperrhebel 5.
[0027] Falls sich der Sperrhebel 5 in seiner ausgelö-
sten Position befindet, so führt eine Beaufschlagung des
Betätigungshebels 3 in Richtung Öffnen des Gesperres
1, 2 (Verschwenken des Betätigungshebels 3 um seine
Achse 13 im Gegenuhrzeigersinn) dazu, dass bevor das
Gesperre 1, 2 geöffnet wird, der Blockierzahn 15 in die
Dreieckaufnahme 14 eingreift. Das geschieht, nachdem
der Betätigungshebel 3 den Betätigungsweg S absolviert
hat. Das Gesperre 1, 2 ist noch nicht geöffnet. Folgerich-
tig wird bei diesem Vorgang der Betätigungshebel 3 fest-
gelegt und kann das Gesperre 1, 2 nicht unbeabsichtigt

öffnen.
[0028] Fällt dagegen die durch den Pfeil angedeutete
Fahrzeugbeschleunigung F weg, so nimmt der Sperrhe-
bel 5 (wieder) seine durchgezogen dargestellte Normal-
position ein. Einer Öffnung des Gesperres 1, 2 steht dann
nichts entgegen.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürverschluss, mit einem Gesperre (1,
2), ferner mit wenigstens einem Betätigungshebel
(3) zum Auslösen des Gesperres (1, 2), und mit ei-
nem den Betätigungshebel (3) bei vorgegebenen
Fahrzeugbeschleunigungen (F) blockierenden
Sperrhebel (5), welcher solchermaßen ein unbeab-
sichtigtes Öffnen des Gesperres (1, 2) verhindert,
dadurch gekennzeichnet, dass der ausgelöste
Sperrhebel (5) bei beaufschlagtem Betätigungshe-
bel (3) an einer Führungsfläche (7) mit Endanschlag
(8) entlanggleitet, so dass der Betätigungshebel (3)
nur nach Überstreichen eines einstellbaren Betäti-
gungsweges (S) blockiert wird.

2. Kraftfahrzeugtürverschluss nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsfläche
(7) mit Endanschlag (8) gehäusefest ausgebildet
und an ein Kraftfahrzeuggehäuse oder einen Teil
desselben angeschlossen, insbesondere ange-
formt, ist.

3. Kraftfahrzeugtürverschluss nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsflä-
che (7) als oberhalb des Betätigungshebels (3) an-
geordnete Bogenfläche ausgebildet ist.

4. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Endanschlag (8) in Verbindung mit der Führungsflä-
che (7) eine Dreieckaufnahme (14) für einen korre-
spondierend geformten Blockierzahn (15) am Sperr-
hebel (5) aufweist.

5. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrhebel (5) auf dem Betätigungshebel (3) gela-
gert ist, und zwar vorzugsweise unter Berücksichti-
gung einer vollständigen Überdeckung.

6. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrhebel (5) federunterstützt an einem Anschlag
(10) des Betätigungshebels (3) anliegt.

7. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrhebel (5) einen Ausleger (12) aufweist, welcher
in seiner nicht ausgelösten Position an der Füh-
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rungsfläche (7) entlanggleitet.

8. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrhebel (5) eine Anschlagfläche (11) besitzt, wel-
che in seiner ausgelösten Position an der Führungs-
fläche (7) entlanggleitet.

9. Kraftfahrzeugtürverschluss nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sperrhebel (5) in seiner nicht ausgelösten Position
mittels des Auslegers (12) und des Anschlages (10)
am Betätigungshebel (3) positioniert wird.

Claims

1. Vehicle door latch comprising a locking mechanism
(1, 2) and at least an actuator lever (3) for actuating
the locking mechanism (1, 2) and a locking lever (5)
blocking the actuator lever (3) during specified vehi-
cle accelerations (F), thus preventing unintentional
opening of the locking mechanism (1, 2), character-
ized in that the activated blocking lever (5) glides
along a guide surface (7) with an end stop (3) when
the actuator lever (3) is acted upon, so that the ac-
tuator lever (3) is only blocked when an adjustable
actuating travel (S) has been exceeded.

2. Vehicle door latch according to claim 1, character-
ized in that the guide surface (7) with end stop (8)
is fixed to the housing and is connected to or molded
on a vehicle housing or parts thereof.

3. Vehicle door latch according to claims 1 or 2, char-
acterized in that the guide surface (7) is designed
as an arched surface arranged above the actuator
lever (3).

4. Vehicle door latch according to claims 1 to 3, char-
acterized in that the end stop (8) in connection with
the guide surface (7) contains a triangular seat (14)
for a correspondingly formed blocking tooth (15) on
the blocking lever (5).

5. Vehicle door latch according to one of the claims 1
to 4, characterized in that the blocking lever (5) is
arranged on the actuator lever (3) and preferably,
taking into account a complete overlap.

6. Vehicle door latch according to one of the claims 1
to 5, characterized in that the blocking lever (5) is
positioned against the stop (10) of the actuator lever
(3) by means of a spring.

7. Vehicle door latch according to one of the claims 1
to 6, characterized in that the blocking lever (5)
has a cantilever arm (12) which in its non-activated

position glides along the guide surface (7).

8. Vehicle door latch according to one of the claims 1
to 7, characterized in that the blocking lever (5)
contains a stop surface (11) which in its activated
position glides along the guide surface (7).

9. Vehicle door latch according to one of the claims 1
to 8, characterized in that the blocking lever (5) in
its non-activated position is positioned against the
actuator lever (3) by means of the cantilever arm (12)
and the stop (10).

Revendications

1. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur avec dispositif de blocage (1, 2) de plus avec
au moins un levier d’actionnement (3) pour déclen-
cher le dispositif de blocage (1, 2) et avec un levier
de blocage (5) bloquant le levier d’actionnement (3)
lors d’accélérations de véhicule déterminées (F) qui
empêche ainsi une ouverture inopinée du dispositif
de blocage (1, 2) caractérisé en ce que le levier de
blocage (5) déclenché glisse le long d’une surface
de guidage (7) avec butée d’extrémité (8) lorsque le
levier d’actionnement (3) est sollicité de façon que
le levier d’actionnement (3) n’est bloqué qu’après
balayage d’une course d’actionnement réglable (S).

2. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon la revendication 1 caractérisé en ce que
la surface de guidage (7) avec butée d’extrémité (8)
est formée de façon fixe dans un boîtier et associée
à un boîtier de véhicule à moteur ou à une partie de
ce même boîtier, en particulier en revêt les formes.

3. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce
que la surface de guidage (7) est formée en tant
surface arquée placée au-dessus du levier d’action-
nement (3).

4. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé
en ce que la butée d’extrémité (8) en relation avec
la surface de guidage (7) présente un logement trian-
gulaire (14) pour une dent de blocage (15) formée
de façon correspondante au levier de blocage (5).

5. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 4 caractérisé
en ce que le levier de blocage (5) est logé sur le
levier d’actionnement (3) et ce, de préférence en te-
nant compte d’un recouvrement complet.

6. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 5 caractérisé
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en ce que le levier de blocage (5) pose élastique-
ment contre une butée (10) du levier d’actionnement
(3).

7. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 6 caractérisé
en ce que le levier de blocage (5) présente un bras
(12) qui glisse le long de la surface de guidage (7)
dans sa position non déclenchée.

8. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 7 caractérisé
en ce que le levier de blocage (5) possède une sur-
face de butée (11) qui glisse le long de la surface de
guidage (7) dans sa position déclenchée.

9. Dispositif de fermeture de portière de véhicule à mo-
teur selon l’une des revendications 1 à 8 caractérisé
en ce que le levier de blocage (5) est positionné au
levier d’actionnement (3) dans sa position non dé-
clenchée à l’aide du bras (12) et de la butée (10).
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